
 

1 
 

STANDARDS FÜR ABSCHIEBUNGSHAFT UND 
AUSREISEGEWAHRSAM 

Die Aufgabe der Nationalen Stelle ist präventiv. Ihre Empfehlungen sollen nicht nur in den 
besuchten, sondern in allen Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet umgesetzt werden. Hierzu 
ist es notwendig, dass die Aufsichtsbehörden Empfehlungen, die zu einer spezifischen Einrichtung 
abgegeben wurden, auch auf vergleichbare andere Einrichtungen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
übertragen. Aus wiederkehrenden Empfehlungen leitet die Nationale Stelle Standards ab. Diese 
Standards werden kontinuierlich weiterentwickelt und sollen den Aufsichtsbehörden und 
Einrichtungen als Maßstab für eine menschenwürdige Unterbringung und Behandlung dienen.  

Unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde hält die Nationale Stelle folgende Standards für 
unabdingbar:  

 

1 – RECHTSGRUNDLAGE 

Da sich Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam hinsichtlich der Unterbringungsbedingungen 
von der Strafhaft unterscheiden müssen1 und Grundrechtseingriffe, die über die Unterbringung in 
einer solchen Einrichtung hinausgehen, einer eigenen gesetzlichen Grundlage bedürfen,2 ist für 
den Vollzug von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam eine spezielle Rechtsgrundlage zu 
schaffen.  

2 – ZUGANGSGESPRÄCH 

Mit jeder neu aufgenommenen Person muss ein Zugangsgespräch geführt und den 
Ausreisepflichtigen hierbei der Grund für ihre Unterbringung erklärt werden. Zudem muss sie 
über ihre Rechte informiert werden.  

Im Rahmen des Zugangsgesprächs ist in besonderem Maße auf Anhaltspunkte für eine 
psychische Erkrankung zu achten. Gegebenenfalls sollte eine Psychologin oder ein Psychologe 
hinzugezogen werden. Daher müssen diejenigen Bediensteten einer Einrichtung, denen die 
Führung des Zugangsgesprächs obliegt, speziell dafür fortgebildet werden, Anhaltspunkte für 
Traumatisierungen und psychische Erkrankungen zu erkennen. Auch beim Zugangsgespräch soll 
bei Verständigungsschwierigkeiten stets ein Dolmetscherdienst3 hinzugezogen werden. 

3 – ÄRZTLICHE ZUGANGSUNTERSUCHUNG 

Bei jeder ausreisepflichtigen Person muss in der Abschiebungshaft oder im Ausreisegewahrsam 
eine ärztliche Zugangsuntersuchung durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass 
Hinweise auf Traumatisierungen und psychische Erkrankungen erkannt werden. Bei 
Verständigungsschwierigkeiten soll stets ein Dolmetscherdienst4 für die Zugangsuntersuchung 
hinzugezogen werden. Die Übersetzung durch eine andere ausreisepflichtige Person ist aus 
Gründen der Vertraulichkeit nicht geeignet. Außerdem ist bei Übersetzungen durch Bedienstete 
und andere ausreisepflichtige Personen nicht sichergestellt, dass Fachbegriffe und 
Sachzusammenhänge richtig in die andere Sprache übersetzt werden. 

                                                                                 
1 Vgl. Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2008/115/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008. 
2 BVerfG, Urteil vom 31.05.2006, 2 BvR 1673/04, NJW 2006, 2093 (2093). 
3 Siehe unter II. 1.7 – „Kommunikation während der gesamten Maßnahme“. 
4 Ebd. 
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4 – PSYCHOLOGISCHE UND PSYCHIATRISCHE BETREUUNG 

Die Einrichtung soll sicherstellen, dass bei Bedarf eine Psychologin oder ein Psychologe 
beziehungsweise eine Psychiaterin oder ein Psychiater hinzugezogen wird.  

5 – PERSONAL 

Das Personal einer Einrichtung zum Vollzug von Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam soll 
speziell für diesen Bereich ausgewählt und fortgebildet sein.  

6 – RECHTSBERATUNG 

Ausreisepflichtigen muss die Gelegenheit gegeben werden, eine Rechtsberatung in Anspruch zu 
nehmen.  

7 – UNTERBRINGUNG MINDERJÄHRIGER 

Unbegleitete Minderjährige sollen nicht in Abschiebungshaft oder Ausreisegewahrsam, sondern 
in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden. Bei der Unterbringung von 
Minderjährigen gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten in Abschiebungshaft oder einem 
Ausreisegewahrsam ist darauf zu achten, dass sie dem Kindeswohl entspricht.  

8 – AUßENKONTAKTE 

Ausreisepflichtigen soll möglichst uneingeschränkter Besuch, insbesondere von Angehörigen, 
ermöglicht werden. Um den Kontakt zu ihrer Familie und dem Heimatland aufrechtzuerhalten 
oder aufzunehmen und die Rückkehr zu erleichtern, sollten sie zudem Mobiltelefone benutzen 
dürfen und Internetzugang haben.  

9 – BESCHÄFTIGUNG UND FREIZEITGESTALTUNG 

Ausreisepflichtige sollen ihre Zeit sinnvoll gestalten können. Hierzu sollten täglich ausreichend 
Möglichkeiten angeboten werden. Dies umfasst auch den Zugang zu Gemeinschaftsräumen, 
Gebetsräumen und die Nutzung einer Küche zur eigenen Essenszubereitung. 

10 – KLEIDUNG 

Es sollte den Ausreisepflichtigen grundsätzlich gestattet sein, eigene Kleidung zu tragen. 

 


